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Ungeheuerlicher Vorgang in Ihrem Haus, Würdeloser Umgang mit Sterbenden 

 

 

Sehr geehrter Herr Geisler, 

mit diesem Schreiben möchte ich mich über Ihren Umfang mit Sterbenden beschweren: Ich 

hoffe anderen Waisen bleibt ein solches Erlebnis dann erspart: 

 

Meine Mutter litt an schwererster Durchblutungsstörung an ihrem rechten ihr noch 

verbliebenem Bein. Das Bein faulte ihr praktisch weg, sie hatte entsetzliche Schmerzen. Im 

Herbst eröffnete man ihr, dass man den Fuß amputieren müsse, die Odysse an 

Wundverbänden und anderen Therapien hatte nicht angeschlagen. Mutter lehnte das ab, 

Ăich mºchte mit meinem Bein gehen, wenn es einmal so weit istñ. 

Nach Rücksprache mit ihren behandelnden Ärzten (Nephrologe, Diabetologe und der 

Hausärztin) erhofften wir uns dann im Oktober Hilfe durch die lindernde Palliativmedizin. Auf 

meinen Anruf kam sofort ein Palliativarzt vom Wittener Palliativnetz zu meiner Mutter. Er 

versuchte ihr die Schmerzen mit diversesten Medikamenten zu lindern, Mutter erhielt 

regelmäßige Besuche von ihm oder einer Palliativfachschwester aus dem Team. Dennoch 

traten weitere Komplikationen ein ï vor allen durch das daneben bestehende 

Nierenversagen. Da der Fuß nicht mehr zu retten war, verweigerte meine Mutter letztlich die 

weitere Nierenersatztherapie und wünschte sich eine leidenslindernde Behandlung. Ich 

beantragte zunächst am 29.10.09 und später noch einmal eine sogenannte ĂSpezialisierte 

ambulante Palliativversorgungñ. Das Palliativteam teilte mir mit, meine Mutter hªtte einen 

Rechtsanspruch darauf und es würden uns selbstverständlich durch diese umfassende 

Versorgung keinerlei Kosten entstehen (obgleich ich anbot, diese ggfs. selber zu tragen). 

Mutter starb am 26.11.09 im Beisein aller ihrer Kinder, sie schlief wirklich friedlich ein, hatte 

die letzten Lebenstage weder Angst noch Schmerzen oder andere Beschwerden und ist 

insbesondere trotz ihres Nierenversagens nicht erstickt. Dies alles Dank der umfassenden 

Versorgung im Palliativteam. 

 

Am 01.12.09 ï am Tag der Trauerfeier meiner Mutter - erhielt ich dann von der BKK ktp 

einen ablehnenden Bescheid: ĂFrau Dussin wird nicht im hªuslichen Umfeld gepflegt,  
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sondern befindet sich in einer vollstationären Einrichtung und wird in dieser Einrichtung 

vollumfänglich gepflegt. Zur Zeit gibt es keine vertragliche Regelung über eine spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung für Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen.ñ 

 

Seit diesem Schreiben finde ich keinen Schlaf mehr, ich bin hochbesorgt. Als ich dann von 

der Rechtslage erfuhr und auch noch mitgeteilt bekam, dass dies in Ihrem Hause öfter 

passiert, bin ich allerdings nicht mehr nur traurig, sondern schlicht wütend. 

 

Im Sozialgesetzbuch steht: 

§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen 

Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige 

Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung. 

é 

(2) Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 72 Abs.1 des Elften 

Buches haben in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 einen Anspruch auf 

spezialisierte Palliativversorgung.  

 

Dieses Gesetz ist wohl nun bereits 3 Jahre alt, ich darf doch von einem Sachbearbeiter einer 

Krankenkasse erwarten, dass dieser Rechtsanspruch bekannt ist. Dabei mag es für mich 

dahinstehen, ob die BKK ktp mit einem Palliativteam in Witten einen Vertrag nach § 37 b 

abgeschlossen hat oder nicht. Sollten Sie dies nicht getan haben, so wäre das wohl Ihnen 

als Vorstand persönlich anzulasten, denn ich gehe davon aus, dass Gesetze auch für Sie 

gelten. 

 

Sollten Sie also Ihren Standpunkt verteidigen, so wollen Sie bitte den Rechtsweg korrekt 

einhalten: Erstellen Sie mir einen rechtsmittelfähigen Widerspruchsbescheid. Ansonsten 

sehe ich Ihrer baldigen Antwort entgegen. 

 

Dieses Schreiben wollen Sie bitte als offenen Brief verstehen. 

 

Mit freundlichem Gruß aus Witten 

 

  
 

 

 

Durchschriftlich 

Herrn Minister Rössler 

Aspekte Redaktion 

Bundesversicherungsamt als Aufsichtsbehörde 



 
 

Nach dem Artikel und einem weiteren Brief an den Vorstand hat die BKK ktp vollständig 
eingelenkt und noch in der gleichen Woche ihre Fehlentscheidungen korrigiert. Dort 
wünscht man sich in Zukunft eine Klärung ohne Diskussion in der Öffentlichkeit, diese �csei 
nicht zielführend�^1. Bei Schwierigkeiten mag man sich an Frau Marion Rabbe wenden  
[Marion.Rabbe [ad] ktpbkk.de] 
 

                                                           
1 Nun eine derart rasche Klärung und umfassende Korrektur ist in anderen Fällen ohne Öffentlichkeit allerdings ungewöhnlich. 

WAZ Witten, 1. Seite vom 16.12.2009 


